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§ 7 Qualifizierungsangebote

1.	Zeitgleich mit dieser Betriebsvereinbarung wird für die von Kurzarbeit betrof-
fenen ArbeitnehmerInnen einvernehmlich eine Qualifizierungsbedarfsanaly-
se durchgeführt. 

2.	In Anwendung von (§ X des „Tarifvertrag Qualifizierung“ – falls eine tarifliche 
Regelung besteht bzw.) §§ 96 bis 98 BetrVG wird die Qualifizierung einver-
nehmlich geregelt.

3.	Die Betriebsparteien werden die Ergebnisse mit der Agentur für Arbeit be-
raten und versuchen jegliche sinnvolle öffentlich geförderte Qualifizierungs-
maßnahme zu unterstützen, welche im Rahmen einer Förderung möglich 
ist.

4.	In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und im Rahmen der Qualifizie-
rungsmodule werden einvernehmlich Bildungsträger mit der Qualifizierung 
beauftragt.

5.	Die Qualifizierungszeiten werden mit dem Betriebsrat in Anwendung § 87 
Abs. 1, Ziff. 2 und 3 BetrVG unter Berücksichtigung der Regelung über die 
Zeiten der Kurzarbeitstage einvernehmlich geregelt.

6.	Mitarbeiter die sich in der Kurzarbeitzeit an Qualifizierungsmaßnahmen be-
teiligen erhalten eine Aufstockung gemäß § 6 dieser Betriebsvereinbarung 
von xx %.
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§ 8 Überstunden, Leiharbeit, Insourcing, Auftragsvergabe  
	 und Verlagerung

1.	Während der Kurzarbeitsphase werden keine Überstunden und Zusatz-
schichten angesetzt. Im Zeitraum von 4 Wochen nach Beendigung der Kurz-
arbeit werden Überstunden nur in dringenden Ausnahmefällen angesetzt. 
Diese bedürfen in jedem Fall der vorherigen Zustimmung des Betriebsrats. 
Im Übrigen bleiben die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats gem. § 87 
BetrVG unberührt. 

2.	Der Einsatz von Leiharbeitern in der Kurzarbeitsphase ist ausgeschlossen.

3.	Während des Kurzarbeitszeitraums werden keine Aufträge, die auch im Un-
ternehmen erledigt werden können, an auswärtige Unternehmen verge-
ben. 

4.	Der Arbeitgeber prüft bisher fremdvergebene Aufgaben im Hinblick auf die 
Möglichkeiten eines Insourcing und Beschäftigungsmöglichkeiten für die von 
Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer. 

5.	Die Verlagerung von Maschinen, Produkten, Projekten, Dienstleistungsauf-
gaben, u.ä. bedarf während der Kurzarbeit der Zustimmung des Betriebs-
rats.

6.	Der Arbeitgeber versucht bei anderen Firmen geeignete Auftragsarbeiten zu 
akquirieren, um den ansonsten von der Kurzarbeit betroffenen Arbeitneh-
mern Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten.

§ 9 Kündigungen 

1.	Betriebsbedingte Kündigungen sind während der Laufzeit dieser Betriebs-
vereinbarung ausgeschlossen. 

2.	Ziff. 1 gilt entsprechend für Änderungskündigungen. 

3.	Ziff. 1 gilt auch für betriebsbedingte Kündigungen, die seitens der Firma in 
den letzten beiden Monaten ausgesprochen wurden bzw. die z.Zt. Gegen-
stand des Anhörungsverfahrens gem. § 102 Abs. 1 BetrVG sind. Bereits aus-
gesprochene Kündigungen aus betriebsbedingten Gründen innerhalb der in 
Satz 1 genannten Frist wird die Geschäftsleitung gegenüber den betroffenen 
Arbeitnehmern ausdrücklich zurücknehmen. 
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§ 10 Urlaub und Zeitguthaben

1.	Vorhandener Resturlaub aus dem Jahre ……… ist bis zum ……… zu nehmen. 
Satz 1 gilt nicht, wenn der Urlaub bereits zu einem anderen Zeitpunkt geplant 
und seitens des Betriebs genehmigt ist. 

2.	Betroffenen Arbeitnehmern ist für die zwischen Geschäftsleitung und Be-
triebsrat vereinbarten Kurzarbeitstage Urlaub zu gewähren, sofern sie dies 
spätestens einen Tag vorher beim jeweiligen Vorgesetzten beantragen.

§ 11 Gespräche mit der Arbeitsagentur 

	 Der Betriebsrat nimmt mit zwei Mitgliedern an allen Gesprächen der Ge-
schäftsleitung mit der Arbeitsagentur teil. Die gleichen Unterlagen und Er-
klärungen, die das Arbeitsamt erhält, werden auch dem Betriebsrat zur Ver-
fügung gestellt. 

§ 12 Verkürzung bzw. Verlängerung der Kurzarbeitsperiode

1.	Bei einer Verbesserung der Auftragslage kann die Kurzarbeit nach Zustim-
mung des Betriebsrats vorzeitig beendet werden. 

2.	Besteht die Notwendigkeit, die Kurzarbeit über den vereinbarten Zeitraum 
hinaus zu verlängern, ist mit dem Betriebsrat vorher eine entsprechende Ver-
einbarung unter Beachtung der tarifvertraglichen Ankündigungsfristen abzu-
schließen und den Arbeitnehmern danach unverzüglich bekannt zu geben. 

3.	Sollte in Eil- oder Notfällen oder aus sonstigen produktionstechnischen Grün-
den (z.B. für die Erledigung wichtiger fristgebundener Aufträge) eine Ände-
rung der vereinbarten Kurzarbeitstage erforderlich werden, bedarf diese der 
vorherigen Zustimmung des Betriebsrats. 

4.	Eine Unterbrechung, Ausweitung, Verlängerung oder vorzeitige Beendigung 
der Kurzarbeit ist nur mit Zustimmung des Betriebsrats möglich.
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§ 13 Einigungsstelle 

1.	Bei allen Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung, Anwendung und 
Durchführung dieser Vereinbarung entscheidet, wenn zwischen Geschäfts-
leitung und Betriebsrat keine Einigung erzielt werden kann, die gem. § 76 
BetrVG zu bildende Einigungsstelle verbindlich (§ 76 Abs. 5 BetrVG). 

2.	Für die gegebenenfalls zu bildende Einigungsstelle einigen sich Geschäfts-
leitung und Betriebsrat auf den Vorsitzenden …………… . Die Einigungsstelle 
besteht aus je 3 Beisitzern, die vom Betriebsrat bzw. von der Geschäftslei-
tung zu benennen sind. 

§ 14 Sonstiges 

1.	Die Wirkung der Betriebsvereinbarung endet zum xx.yy.zz (Laufzeit der 
Kurzarbeit zzgl. x Monate). Dies gilt jedoch nicht für § 2. In diesem Fall gilt 
§ 77 Abs. 6 BetrVG entsprechend. Sollten sich Betriebsrat und Geschäftslei-
tung auf eine Verlängerung des Kurzarbeitszeitraums einigen, bleibt die Be-
triebsvereinbarung für den jeweiligen Kurzarbeitszeitraum in Kraft. Die Ver-
einbarung bedarf der Schriftform.

2.	Bei Verstößen gegen diese Betriebsvereinbarung besteht ein außerordent-
liches Kündigungsrecht. Im Falle der außerordentlichen Kündigung erlischt 
die Gültigkeit dieser Betriebsvereinbarung sofort, allerdings kann die Eini-
gungsstelle mit dem Versuch einer einvernehmlichen Regelung angerufen 
werden.

3.	Für Arbeitnehmer günstigere gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen blei-
ben durch diese Betriebsvereinbarung unberührt. 

Ort, Datum ………………………………………………

Betriebsrat ……………………	  Geschäftsleitung ………………………



70
Konjunkturpaket I I

Konjunkturpaket II:  
Maßnahmen zu Kurzarbeitergeld  
und Qualifizierung

Gesetzesänderungen (befristet bis 31.12.2010):

E	Arbeitgeber erhalten auf Antrag 50 % der von ihnen allein zu tragenden SV-
Beiträgen erstattet.

E	Das Erfordernis, dass im Kalendermonat mindestens ein Drittel der im Be-
trieb, bzw. Betriebsabteilung Beschäftigten von einem Entgeltausfall von 
mehr als 10 % betroffen sein muss, wird ausgesetzt. Alle Beschäftigten mit 
einem Arbeitsausfall von mehr als 10 % haben somit Anspruch auf Kurzarbei-
tergeld.

E	Das Erfordernis, dass die Arbeitszeitkonten vor der Auszahlung von Kurzar-
beitergeld im negativen Bereich sein müssen, wird ausgesetzt. Die Bildung 
von Minusstunden ist also nicht mehr notwendig.
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E	Kollektivrechtliche Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung, die seit 
dem 01.01.2008 geschlossen wurden, wirken sich nicht negativ auf die Be-
messung des Kurzarbeitergeldes aus. Das Kurzarbeitergeld bemisst sich nach 
dem Arbeitsentgelt, das der Beschäftigte ohne entsprechende Vereinbarung 
verdient hätte. 

E	Für Zeiten der Qualifizierung während der Kurzarbeit werden dem Arbeit-
geber die vollen SV-Beiträge erstattet, wenn der Beschäftigte während min-
destens der Hälfte der ausgefallenen Arbeitszeit entsprechend der Voraus-
setzungen der Agentur für Arbeit qualifiziert wurde:
Die Maßnahme muss die beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-•	
keiten erweitern oder einen beruflichen Abschluss oder Aufstieg ermögli-
chen.
Der Träger sowie die Maßnahme der Qualifizierung muss nach der Anerken-•	
nungs- und Zulassungsverordnung – Weiterbildung (AZWV) zertifiziert sein. 
Dies gilt nicht, wenn die Weiterbildung im eigenen Betrieb und mit eigenem 
Personal stattfindet und nach Qualität und zeitlichem Umfang mit den AZWV-
Maßnahmen vergleichbar ist. 
Die Qualifizierungsmaßnahme darf der Rückkehr zur wöchentlichen  •	
Arbeitszeit oder der Erhöhung der Arbeitszeit nicht entgegenstehen. 
Ausgeschlossen von der Förderung sind Maßnahmen, zu denen der Arbeit-•	
geber gesetzlich verpflichtet ist ( z.B. Arbeitsschutz-Schulungen), sowie Qua-
lifizierungen, die im ausschließlichen oder erkennbar überwiegenden Interes-
se des Unternehmens sind und ohnehin hätten von ihm durchgeführt werden 
müssen (z.B. Lehrgänge zum Umgang mit neuen Anlagen, Produkten)

E	Die vereinbarten Maßnahmen kommen auch Beziehern aus der Baubranche 
zugute, die in den Wintermonaten ausschließlich Saison-Kurzarbeitergeld 
nutzen können.

Untergesetzliche Maßnahmen:

E	Leiharbeitnehmer müssen nicht erst entlassen werden, um das Kurzarbeiter-
geld für die Stammbelegschaft zu erhalten.

E	Anträge auf Kurzarbeitergeld, die mehrere Arbeitsagenturen betreffen, wer-
den von einer Agentur für Arbeit federführend bearbeitet.

E	Auch befristet Beschäftigte erhalten Kurzarbeitergeld. Die Verlängerung ei-
ner befristeten Beschäftigung während der Kurzarbeit ist möglich.
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